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©rgatt fiir bie offtMeu JJuMifeaiiojtttt öcö frijroetj. tötwrlrmrritt».
Offtjiellci unb oMigatorifrijc? Drgnit be? Anrgauifdjeit ©djmtebe« unb SSogitenueifterbereinê.

Œrfdjeint je SamStagS unb loftet per Ouartat gr. 1. 80, per gapr gr. 7. 20.
3nferate 20 St§. per ljpaltige S^etitjeite, bei größeren Aufträgen

entfpteäenben Rabatt.

3imdj, bcti 8, 3»«« 1895.

jlcfteftes ßentaljtt mit Sreuc,
gtreubig aufgefaßt bas ^leue!

0e«)crßcitcrcin.

Sie Rîitglieber beS ©entrai«
DorftanbeS fittb ein gelaber. gn
einer Sifcung auf
Snmétag 5>cit 15. Juni 1895,

ubcttîtS 7 tttjr,
im £wtel gnr „Srone" in 23iel.

tanb e n:
1. 23orberatung ber Sraftanben ber S e I e «

giertenPerfammlung, inSbefonbere:
a) ©inberufung einer aufserorbentlidjen Selegierten«

Berfammlung. 3eit, Ort unb Sraftanben berfelben.
b) 23egiehungen ber ©ewerbemnfeen gn ben ©ewerbe«

üereineu. Steflnngnahme gn ben Anträgen ber
Referenten.

c) Arbeits «RadjweiS unb ArbeitSlofen SBerfichernng.
Stellungnahme gu ben Anträgen ber Referenten.

d) Antrag RieSbach betreffenb Suboentioniernng ber
fônabenarbeitSfchuïen burd) ben tönnb.

2. (eoentueß) ©ewerbtiche SBanberlehrPorträge (f. bie f. 3-
ausgeteilte Rorlage).

3. Aßfäflige Weitere Anträge refp. Anregungen.

ç.
3ur gcf. iöenrfjtmtg. ®tefe Rummer ber „gßuftr. fdjmetj.

vartbroerfergtg." mar fdjon in ber Sßreffe, at§ unS biefe Sinlabnng
jointe ba§ auâfuprticpe tßrogramm ber Crbentticpen ©eneraluer*
mntmlnng beS ©dpoetg. ©etoerbeuereinS, Sonntag 16. gurti int
matpaugfaale in SSiet, gufamen. SSir fönnett Paper leßtere erft in

nädjfter Rümmer publizieren, roelcpe aber fcfion greitagS in ben
iöanben unferer Abonnenten fein mirb. ®ie Reöaftion. ^

Scrknbêmefen.
töerncr Sotjukwegung. Sie gweite Sonfereng beS

RorftanbeS beS SaumeifterDerbanbeS unb ber ßohnfommiffion
ber SRaurer unb £>anblanger hat am SonnerStag Abenb
im „Rtaulbeerbaum" ftattgefnnben. Sie trag einen Doßftanbig
friebtid^en ©harafter. AIS Vertreter ber Arbeiter «Union
erfchien Sr. Sßaffilieff ; bte Arbeitgeber waren burdj bie

Herren Söürgi, Sracpfel unb ßeber Pertreten. tpeute Rîitt«
woih wirb ber Rertrag befinitio unterzeichnet. golgenbe
iöeftimmungen finb Pereinbart werben:

Ser ÜRinimallohn würbe feftgefeßt: gür Rtanrer auf
45 ©ts. pro Stunbe (gegenüber 40 ©tS. früher) ; fiir
tpanblanger auf 32 ©tS. (früher 28 ©tS., refp. 25 ©tS.)

Sie oon ben Arbeitern beanftanbete Älaufel betreffenb
„gebrechliche Arbeiter", welche unter bent Rttnimallohn
begahlt werben foßten, ift anSgemergt worben.

Ser 1. Riai würbe frei gegeben, ©ine längere SiS«
fuffion erheifchte bie grage begüglich beS SßirtfcßaftSmefenS
auf ben Sauplähen ; beibe Rarteien waren für bie Ab«

fdjaffuttg; feboch würben Sebenfen 'aut, wie fich bie Stein«
hauer gn biefer Angelegenheit fteßen werben.

Sic mit beut SöaStcr ÜUtaurcrftreit gufammenhängeuben
Rorfäße unb polizeilichen Rorfehrungen fofteten ben Staat ba§
nette Sümmchen Don 13,258 grauten unb baS aßeS in
einer Sßocfie!

5 AM^ für ^
die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Vereine.

Praktische Flatter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Haidinghauscn.

Organ für die offiziellen Nvbiikaiionen des schweif. Gewerbevereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischcn Schmiede- und Wagncrmcistervcreins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 8. Juni 18S5.

Asktelles bewahrt mit Treue,
Areudig ausgefaßt das Mcue k

Schweiz. Kewerkeverein.

Die Mitglieder des Central-
Vorstandes sind eingeladen zu
einer Sitzung auf
Samstag den 15. Juni 18S5,

abends 7 Uhr,
im Hotel zur „Krone" in Viel,

landen:
1. Vorberatung der Traktanden der Dele-

giertenversammlung, insbesondere:
u) Einberufung einer außerordentlichen Delegierten-

Versammlung. Zeit, Ort und Traktanden derselben,
b) Beziehungen der Gewerbemuseen zu den Gewerbe-

vereinen. Stellungnahme zu den Anträgen der
Referenten.

o) Arbeits-Nachweis und Arbeitslosen-Versicherung.
Stellungnahme zu den Anträgen der Referenten.

U) Antrag Riesbach betreffend Subventionierung der
Knabenarbeitsschulen durch den Bund.

2. (eventuell) Gewerbliche Wanderlehrvorträge (s. die s. Z.
ausgeteilte Vorlage).

3. Allfällige weitere Anträge resp. Anregungen.

Zur gef. Beachtung. Diese Nummer der „Jllustr. schweiz.
Handwerkerztg." war schon in der Presse, als uns diese Einladung
sowie das ausführliche Programm der Ordentlichen Generalver-
mmmlung des Schweiz. Gewerbevereins, Sonntag 16. Juni im
mathaussaale in Viel, zukamen. Wir können daher letztere erst in

nächster Nummer publizieren, welche aber schon Freitags in den
Händen unserer Abonnenten sein wird. Die Redaktion.

VerbandsMesen.
Berner Lohnbewegung. Die zweite Konferenz des

Vorstandes des Baumeisterverbandes und der Lohnkommission
der Maurer und Handlanger hat am Donnerstag Abend
im „Maulbeerbanm" stattgefunden. Sie trug einen vollständig
friedlichen Charakter. Als Vertreter der Arbeiter-Union
erschien Dr. Wafsilieff; die Arbeitgeber waren durch die

Herren Bürgi, Trachsel und Leder vertreten. Heute Mitt-
woch wird der Vertrag definitiv unterzeichnet. Folgende
Bestimmungen sind vereinbart worden:

Der Minimallohn wurde festgesetzt: Für Maurer auf
45 Cts. pro Stunde (gegenüber 40 Cts. früher); für
Handlanger auf 32 Cts. (früher 28 Cts., resp. 25 Cts.)

Die von den Arbeitern beanstandete Klausel betreffend
„gebrechliche Arbeiter", welche unter dem Minimallohn
bezahlt werden sollten, ist ausgemerzt worden.

Der 1. Mai wurde frei gegeben. Eine längere Dis-
kussion erheischte die Frage bezüglich des Wirtschaftswesens
auf den Bauplätzen; beide Parteien waren für die Ab-
schaffung; jedoch wurden Bedenken ^aut, wie sich die Stein-
Hauer zu dieser Angelegenheit stellen werden.

Tie mit dem Basler Maurerstreik zusammenhängenden
Vorfälle und polizeilichen Vorkehrungen kosteten den Staat das
nette Sümmchen von 13,253 Franken und das alles in
einer Woche!
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